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K A R N E V A L S A U F T A K T  M I T  P R O -

M I L L E B R E M S E  

Übermäßiger Alkoholkonsum schadet nicht nur der 

Gesundheit. Wer betrunken zur Arbeit kommt, wird 

zum Sicherheitsrisiko.  Genau deshalb gilt nicht nur 

in der Karnevalszeit eine Promillebremse. Nach 

den Unfallverhütungsvorschriften dürfen sich Ihre 

Mitarbeiter durch den Konsum von Alkohol nicht in 

einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst 

oder andere gefährden. 

Dementsprechend können Sie beispielsweise 

durch ein allgemeines Alkoholverbot im Betrieb 

möglichen Alkoholmissbrauch einschränken. 

Damit dies auch Wirkung zeigt, sollten Sie auf die-

se 3 Punkte achten: 

Weisen Sie neue Mitarbeiter bereits bei der Einstel-

lung auf das betriebliche Alkoholverbot hin. 

Lassen Sie neue Mitarbeiter beim Abschluss des 

Arbeitsvertrages eine zusätzliche Erklärung unter-

zeichnen, dass sie den Hinweis auf das betriebli-

che Alkoholverbot zur Kenntnis genommen haben 

und sich mit dem Alkoholverbot einverstanden 

erklären. 

Achten Sie darauf, dass das Alkoholverbot auch 

befolgt wird. 

Auszug aus gefahrstoffe aktuell 02/2014 

L E I S T U N G E N  I M  B E R E I C H  

A R B E I T S S I C H E R H E I T  U N D  

A R B E I T S S C H U T Z O R G A N I S A T I O N  

D A S  J A H R  2 0 1 4  H A T  B E G O N N E N  

Möge es Ihnen allen  den gewünschten Erfolg brin-

gen und möglichst gesunde und unversehrte Mitar-

beiter erhalten. Aber Prävention ist auch jetzt das 

oberste Gebot, um dieses Ziel zu erreichen. 

Deshalb möchte ich Sie auch in diesem Jahr  über  

aktuelle  Änderungen im Vorschriften- und Verord-

nungsdschungel sowie notwendiger Maßnahmen 

informieren. 

In der Hoffnung auf eine auch künftige gute Zusam-

menarbeit verbleibe ich, 

Ihr 

Organisation 

F
A

C
H

K
R

A
F

T
 
F

Ü
R

 

A
R

B
E

I
T

S
S

I
C

H
E

R
H

E
I
T

 

I N F O S  Z U R  

A R B E I T S S I C H E R H E I T  

0 1 / 2 0 1 4  



So nicht ! 

 

 

 

 

 

Dieser Leiter fehlen die Gummifüße. Es be-

steht erhebliche Rutsch– und somit Absturz-

gefahr! 

A R B E I T S M E D I Z I N V E R O R D N U N G  

( A R B M E D V V )  

Die ArbMedVV wurde im Oktober 2013 nachgebessert. 

Wichtig für Sie sind folgende Änderungen: 

Pflichtvorsorge: Vorsorge, die der Arbeitgeber bei bestimm-

ten besonders gefährdenden Tätigkeiten zu veranlassen 

hat. Sie erfolgt vor Aufnahme der Tätigkeiten und anschlie-

ßend in regelmäßigen Abständen. Die Teilnahme ist Vo-

raussetzung für die Ausübung der Tätigkeit. 

Angebotsvorsorge: Vorsorge, die der Arbeitgeber bei be-

stimmten gefährdenden Tätigkeiten anzubieten hat. Sie 

muss vor Aufnahme der Tätigkeiten und danach in regelmä-

ßigen abständen angeboten werden. 

Wunschvorsorge: Vorsorge, die der Arbeitgeber seinen Mit-

arbeitern nach dem Arbeitsschutzgesetz zu ermöglichen 

hat. Die Möglichkeit der Wunschvorsorge entfällt, wenn 

nach dem Ergebnis der Gefährdungbeurteilung nicht mit 

einem Gesundheitsschaden zu rechnen ist. 

 Vorsorgebescheinigung: Bislang erhielt der Arbeitgeber im 

Fall einer Pflichtuntersuchung eine Kopie der Bescheini-

gung, aus der hervorging, ob und inwieweit bei Ausübung 

einer bestimmten Tätigkeit gesundheitliche Bedenken be-

stehen. 

V E R A N T W O R T U N G  F Ü R  U N T E R N E H M E R  

U N D  I H R E  F Ü H R U N G S K R Ä F T E  

Künftig erhalten der untersuchte Mitarbeiter und der Arbeitgeber 

eine Vorsorgebescheinigung. Sie enthält Angaben darüber, wann 

und aus welchem Anlass ein arbeitsmedizinischer Vorsorgetermin 

stattgefunden hat. Zudem enthält die Vorsorgebescheinigung die 

Angabe, wann eine weitere arbeitsmedizinische Vorsorge aus ärzt-

licher Sicht angezeigt ist. 

Auszug aus gefahrstoffe aktuell 02/2014 

F Ü R  W E I T E R E  I N F O R M A T I O N E N :  

Fragen Sie Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit 

Arbeitsschutz Gesetz (ArbSchG) 

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäf-

tigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, wel-

che Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten 

vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beur-

teilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch  

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des 

Arbeitsplatzes, 

2. physikalische, chemische und biologische 

Einwirkungen, 

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Ein-

satz von Arbeitsmitteln, insbesondere von 

Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anla-

gen sowie den Umgang damit, 

4. die Gestaltung von Arbeits- und Ferti-

gungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeits-

zeit und deren Zusammenwirken, 

5. unzureichende Qualifikation und Unterwei-

sung der Beschäftigten, 

6. psychische Belastungen bei der Arbeit. 

F Ü R  W E I T E R E  I N F O R M A T I O -

N E N :  

Fragen Sie Ihre Fachkraft für Arbeitssicher-

 


